
Praktikumsrichtlinie der FH Lübeck  
für den Studiengang  
Bachelor Architektur 

nach PO 16 
 

(laut Konventsbeschluss vom 21.12. 2016) 
 
 

TEIL I 
Allgemeines 

 
 

§1 Erforderliche Praktika 
Für den grundständigen Studiengang Architek-
tur mit dem Abschluss Bachelor sind zwei Pra-
xisphasen erfolgreich zu absolvieren: 
(1) Vorpraktikum, 
(2) Praxisprojekt.  
 
 

TEIL II 
Vorpraktikum 

 
§ 2 

Notwendigkeit des Vorpraktikums  
 
Das Vorpraktikum ist eine wesentliche Voraus-
setzung für das Verständnis der Vorlesungen 
und Übungen. Der/die Praktikant/in soll sich 
einen Überblick über Betriebsmittel, Verfahren 
und Arbeitsmethoden auf Baustellen verschaf-
fen und Einblicke in technische, organisatori-
sche, ökonomische und soziale Zusammen-
hänge des Baugeschehens erhalten.  
 
 

§ 3 
Dauer und Zeitpunkt des Vorpraktikums  

 
Das Vorpraktikum umfasst mindestens 8 Ar-
beitswochen und sollte vor Aufnahme des 
Studiums abgeleistet werden. Es muss jedoch 
spätestens bis zum Beginn der Vorlesungszeit 
des 4. Studiensemesters nachgewiesen wer-
den. 
 

§ 4 
Anerkennung von Tätigkeiten als Vorprak-

tikum 
 
(1) Praktische Tätigkeiten oder eine Lehre im 

Baugewerbe können als Vorpraktikum an-
erkannt werden.  

(2) Die Anerkennung erfolgt durch die/den 
Fachbereichsbeauftragte/n für  Angelegen-
heiten des Vorpraktikums.  

(3) Es werden nur Praktika anerkannt, die in 
Betrieben des Baugewerbes bzw. der Bau-
industrie erfolgten.  

(4) Eine praktische Berufsausbildung im Bau-
gewerbe bzw. in der Bauindustrie des 
Hochbaus sowie die Lehre als Bauzeich-
ner/in ersetzen das Vorpraktikum.  

(5) Baupraktische Tätigkeiten an einer Fach-
schule können ganz oder teilweise aner-
kannt werden, sofern Bescheinigung und 
Nachweise vorliegen.  

(6) Die eventuell auch nur teilweise Anrech-
nung von anderen Berufsausbildungen und 
Schulabschlüssen erfolgt durch die/den 
Fachbereichsbeauftragte/n für Angelegen-
heiten des Vorpraktikums.  

 
 

§ 5 
Nachweis des Vorpraktikums 

 
Zur Anerkennung des Vorpraktikums ist 
der/dem Fachbereichsbeauftragten für Ange-
legenheiten des Vorpraktikums ein Berichtsheft 
vorzulegen. Dort sind Angaben zum Inhalt und 
zur Dauer der Tätigkeit wöchentlich aufzufüh-
ren. Eine Abschlussbescheinigung des Ausbil-
dungsbetriebes ist beizufügen. Fehlzeiten sind 
anzugeben. 
 

 
TEIL III 

Praxisprojekt 
 
 

§ 6 
Notwendigkeit des Praxisprojekts  

 
(1) Das Praxisprojekt ist wesentlicher Bestand-

teil des Studiums im Bachelorstudiengang 
Architektur. Der/die Studierende wendet 
dabei die im Basisstudium erworbenen Fä-
higkeiten und Kompetenzen an.  

 
 
 

§ 7 
Lernziele des Praxisprojekts  

 
Lernziele des Praxisprojekts sind: 
(1) Verknüpfung theoretischer Kenntnisse und 

praktischer Tätigkeit  
(2) das Erkennen der Planungs- und Realisie-

rungsabläufe auf dem Gebiet der Architek-
tur bzw. der Stadtplanung mit ihren Inhal-
ten, Zusammenhängen und Wechselwir-
kungen 

(3) das Kennenlernen des Kreises der am 
Planungs-, Entscheidungs- und Baupro-
zess Beteiligten, ihrer Rollen und Interes-
senlagen. Fähigkeiten und Kompetenz sol-
len so vertieft werden. 



 
 

§ 8 
Organisation, Dauer und Zeitpunkt des Pra-

xisprojekts 
  
(1) Der/die Studierende  arbeitet in einem 

(oder ausnahmsweise) mehreren prakti-
schen Projekten mit. Für diese Projekte 
werden Partner außerhalb der Hochschule 
per Vertrag eingebunden. Die Wahl des 
Projektpartners geschieht eigenverantwort-
lich durch die Studierenden in Abstimmung 
mit der/m Modulverantwortlichen. 

(2) Das Praxisprojekt findet im 4. Semester 
statt. 

(3) Es umfasst 13 Arbeitswochen (520 Stun-
den). Eventuell entstandene Fehlzeiten 
sind nachzuarbeiten. 

 
 
 

§ 9 
Anerkennung von Tätigkeiten als Pra-

xisprojekt 
 
(1) Die Anerkennung erfolgt durch die/den 

Modulverantwortliche/n. 
(2) Für eine erfolgreiche Anerkennung müssen 

die nachgewiesenen Tätigkeiten den Aus-
bildungszielen des Praxisprojekts (§ 7) ge-
recht werden. 
 

 
§ 10 

Mögliche Partner für das Praxisprojekt  
 

(1) Als Partner für das Praxisprojekt kommen  
Büros, Behörden und Abteilungen von Fir-
men in Frage, die hochbauliche oder städ-
tebauliche Planungen durchführen.  
 

(2) Es ist ein Vertrag zwischen Hochschule, 
Praxisprojektstelle und Studierender/m zu 
schließen, der die Tätigkeit als Pflichtprakti-
kum sichert. 

 
(3) Das Praxisprojekt kann auch im Ausland 

absolviert werden.  
 

§ 11 
Nachweis und Abschluss des Praxispro-

jekts 
 
Zur Anerkennung des Praxisprojekts sind der 
bzw. dem Modulverantwortlichen folgende 
Unterlagen vorzulegen: 
(1) Vorlage einer Abschlussbescheinigung des 

Praxisprojektpartners (§ 10),  in der die von 

der/dem Studierenden durchgeführten 
Schwerpunkttätigkeiten nach Art und Zeit-
dauer aufgeführt sind.  

(2) ein Arbeitsbericht des/der Studierenden. 
Dieser soll enthalten:  

- Kurze Beschreibung des Praxispartners 
- einen ausführlichen Bericht über 
 mindestens zwei durchgeführte Tätigkei-
 ten 
- Kurzes Resümee über das Praxisprojekt 

und die persönlichen Erfahrungen. 
 
Der Bericht und die Abschlussbescheinigung 
müssen den Zeitraum der Tätigkeit nachwei-
sen sowie, dass das Praxisprojekt im Sinne 
dieser Richtlinie durchgeführt wurde.  
Zusätzlich ist die erfolgreiche Teilnahme am 
Praxisprojektseminar nachzuweisen. 

  
 

§ 12 
Theoretische Anbindung des Praxispro-

jekts 
 
(1) Das Praxisprojekt wird von einem theoreti-

schen Teil, dem Praxisprojektseminar, vor-
bereitet. Die Teilnahme am gesamten Pra-
xisprojektseminar ist obligatorisch und Be-
standteil der Anerkennung des Praxispro-
jekts. 
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